
Vorwort. VII

! ) Aus diesen dem Museum übergebenen Sammlungen finden sich verschiedene Stücke
in dem Reisewerk: „Sahara und Sudan” (Berlin 1881) veröffentlicht, so z. B. Vol. I, S. 646,
65o, 674, 675, Vol. II, 518, 53z, 624 (wie im Cataloge aufgeführt).

2 ) Zur Erforschung dieses kleinen Inselfiecks, auf dem sich so viele Räthselfragen kreuzen,
hatte es seit länger bereits im Plan gelegen, den Besuch eines deutschen Kriegsschiffs zu bean
tragen, im Anschluss an die neulichen Expeditionen, welche durch die englische (1868), chile
nische (1870) und französische (1873) Marine veranlasst worden waren.

Betreffs specieller Wahl des Schiffs wurde S. M. Kb. Hyäne in Vorschlag gebracht, bei
dortiger Indienststellung des Zahlmeisters Weisser, (der auf früheren Reisen sein ethnologisches
Interesse bewiesen hatte durch Sammlungen an die Museen in Berlin und Dresden, auf be
sondere Befürwortung des letzteren), und ein dementsprechendes Gesuch bei der K. Admiralität
zur Eingabe gebracht. Wegen der beschränkten Räumlichkeit des Kanonenboots lagen für
die Marineverständigen allerdings Bedenken vor, ob die Colossalstatuen, deren Beschaffung
vorzüglich ins Auge gefasst war, ihren Transport gestatten würden, und in der That hat sich
das leider als unausführbar erwiesen, während dagegen andererseits wieder die auf Herrn
Weisser gesetzten Erwartungen durch seinen eingehenden und belehrenden Bericht, der sich
im Aufträge des Herrn Commandant Geisler im Marineblatt veröffentlicht findet, ihre volle

Rechtfertigung erhalten haben.
Vielleicht mag ausserdem, bei etwaigem Besuche eines grösseren Kriegsschiffs, späterhin

Gelegenheit gegeben sein können, das jetzt Versäumte nachzuholen, da die Hoffnung wird
bewahrt werden dürfen, dass die wohlgeneigte Unterstützung, welche die Kaiserliche Admiralität
seit der Aufschliessung des neubritannischen Archipels auf der Erforschungsreise S. M. S.
Gazelle verschiedentlich bereits in wirksamster Weise der Ethnologie hat zu Theil werden
lassen, derselben auch fernerhin wird gewährt werden (so weit mit den für den Marinedienst

getroffenen Anordnungen vereinbarlich).
3 ) Die Abhandlungen und Manuscripte sind ergänzt durch die beschreibenden Angaben

der Listen, welche den eingetroffenen Sammlungen beiliegen.


